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nußmittelindustrie herausgegeben. Die Durchschrift 
ist bei der TKBA aufzubewahren.

(2) Bei Übergabe der Ablieferungsbescheinigung 
hat der Besitzer eine Wertmarke zu erhalten, welche 
ihn zum Bezug von je 5 kg Eiweißkonzentrat je 
100 kg des Tierkörpergewichtes berechtigt.

(3) Wertmarken nach Abs. 2 dürfen nur an Tier
halter ausgegeben werden.

§ 4
Die Berichte nach § 6 der Verordnung vom 22. März 

1951 sind auf einem Vordruck nach dem Muster der 
Anlage zu erstellen.

§ 5
(1) Die TKBA dürfen Tierkörperfleisch (Futter

fleisch) unter Beachtung der veterinär-hygienischen

Vorschriften nur gegen Vorlage eines Bezugsberech
tigungsscheines zu den gesetzlich geregelten Preisen 
abgeben. Die Ausgabe solcher Scheine ist durch die 
Bestimmungen über die Ablieferung von Edelpelz
tierfellen (Erste Durchführungsbestimmung vom 28. 
Februar 1951 zur Verordnung über die Pflichtabliefe
rung und den Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeug
nisse, GBl. S. 151) geregelt.

(2) Über die Empfänger sind durch die TKBA 
genaue Aufzeichnungen zu führen.

Berlin, den 10. Mai 1951

Staatssekretariat 
fiir Nahrungs- und Genußmittelindustrie

A l b r e c h t
Staatssekretär

Anlage
zu § 4 vorstehender

Durchführungsbestimmung

Landesregierung ................. _.................................. ..
Ministerium für Handel und Versorgung 

HA. Lebensmittelindustrie und Fischwirtschaft

Genehmigungsvermerk! 
Genehmigt vom Statistischen Zentralamt 

in Berlin und registriert am 9. 5. 1951 
unter R 0-697/2

Monatsmeldung 

über Tierkörperbeseitiguag und deren Verwertung

Monat: 195__

Einzureichen in dreifacher Ausfertigung an das obengenannte Ministerium bis zum 3. des dem 
Berichtsmonat folgenden Monats.

Name des Betriebes:.........................................................  Zahl der Beschäftigten am Ende des Berichtsmonats:.

1. Angefallenes Rohmaterial

Bezeichnung 

der Tiere

I n t  B e r i c h t s m o n a t S e i t  J a h r e s b e g i n n

Stück
insgesamt

darunter Gewicht 
kg 

von 
Spalte 1

Stück
insgesamt

darunter Gewicht
kg

von
Spalte 5

ohne wertlose ohne wertlose
Haut bzw. Fell 

Stück
Häute bzw. Felle 

Stück
Haut bzw. Fell 

Stück
Häute bzw. Felle 

Stück

1 2 | 3 4 5 6 7 8
Pferde
Fohlen
Rinder
Kälber
Schweine
Ferkel
Schafe
Zieaen
Lämmer
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